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Einleitung 

Im Zuge ihrer Berichterstattung über die politische Neugestaltung Polens nach 
dem Ende der kommunistischen Ära kolportierte eine deutsche Tageszeitung, 
"die" katholische Kirche Polens fordere, daß die neu zu beschließende polnische 
Verfassung die bisher konstitutionell verankerte Trennung von Staat und Kirche 1 

nicht mehr enthalten dürfe. Denn die sei, so ein katholischer Intellektueller, ein 
,,kommunistischer Grundsatz" und verhindere, so Polens Primas Glemp, daß die 
polnische Gabe an Europa und die Welt, ein Gemeinwesen der Gerechtigkeit 
und Liebe aufzubauen, geleistet werde 2• Wären die Äußerungen richtig wiederge-
geben, stünde ihnen das klare Bekenntnis zur Unabhängigkeit von Staat und 
Kirche in den Dokumenten des 2. Vatikanischen Konzils "Gaudium et Spes" 
und "Dignitatis Humanae" 3 entgegen. Aber selbst wenn die Äußerungen so nicht 
getan worden wären, wäre die Tatsache, daß sie so dargestellt wurden, ein Beleg 
für einen von vielen gehegten Verdacht, wonach die katholische Kirche in politi-
schen Dingen mit mehreren Zungen rede, je nachdem wie es für ihre eigentlichen 
Ziele, Machterwerb und Machterhalt, am günstigsten erscheint4• 

Erstaunlicherweise kommt kaum jemand auf den Gedanken, zur Beantwortung 
der Frage, was hier gilt, das Kirchenrecht heranzuziehen. Die vorliegende Arbeit 
will dem abhelfen. Sie hat die Absicht festzustellen, ob sich dem eben gehegten 
Verdacht verbindliche kirchenrechtliche Aussagen entgegenhalten lassen. Oder 
überläßt das kanonische Recht diese heiklen Fragen um Glaube und Politik, um 
Kirche und Macht tatsächlich dem freien Spiel der Kräfte? 

Die Arbeit will diesen Fragen anband des neuen "Codex Iuris Canonici" des 
Jahres 1983 5 als dem zentralen Rechtsdokument der römisch-katholischen Welt-

I Zum verfassungsgeschichtlichen Kontext geben 0. Luchterhandt, Neuere Entwick-
lungen der Religionsgesetzgebung in Europa, in: ZevKR 35 (1990), S. 283-318, und 
H. Ehnes, Licht im Osten? Das Verhältnis von Staat und Kirche in Osteuropa neugeordnet, 
in: Evangelische Kommentare 24 (1991), S. 459-463, nähere Informationen. 

2 S. Dietrich, Glemps Gabe an Europa, in der FAZ vom 5. 6. 1991. 
3 Dazu ausf. unten Erstes Kapitel, Abschnitt III., 1. 
4 Dieser häufig zu hörende Vorwurf wird (dankenswert) klar geäußert von J. Klein 

(Skandalon), S. 124, Anm. 5 und S. 127-130 (vgl. unten Erstes Kapitel, Abschnitt Il., 
S. 58 - 62); ebenso C. Schmitt, Römischer Katholizismus und politische Form, hier zitiert 
nach der Ausgabe München 1925, S. 7: "Mit jedem Wechsel der politischen Situation 
werden anscheinend alle Prinzipien gewechselt, außer dem einen, der Macht des Katholi-
zismus. ,Man reklamiert von den Gegnern alle Freiheiten im Namen der gegnerischen 
und verweigert sie ihnen im Namen der eigenen katholischen Prinzipien."'. Diese Vor-
würfe können sich bspw. auf die Ausführungen von Ottaviani I Damizia, vol. II., S. 57 
mit Anm. 167 stützen. 
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kirehe nachgehen. Dabei gilt es zunächst, nicht aus dem Blick zu verlieren, daß 
sich die als "Verhältnis von Kirche und Staat" bezeichnete transpersonal-institu-
tionelle Seite der Beziehung von christlichem Glauben und Politik im Lauf der 
Geschichte vielfach gewandelt hat. Davon konnten Versuche rechtlicher Ordnung 
dieses Verhältnisses nicht unberührt bleiben. So muß sich auch diese Arbeit 
zunächst mit der historischen Bedingtheit kirchlicher Aussagen zu Politik und 
Staat befassen6• Denn nur dann kann sie unter inhaltlich-systematischem Aspekt 
mit dazu beitragen, dem heute geführten, aktuellen Dialog von katholischer 
Kirche und den Staaten ein sichereres Fundament zu geben - sicher allerdings 
nur in eben dem Maße, in dem Recht überhaupt Handlungssicherheit zu gewähr-
leisten vermag. 

Einen grundsätzlichen Einwand gegen unsere Fragestellung gilt es bereits hier 
zu widerlegen. Man wird zwar darauf verweisen können, daß in der allerersten 
Phase der Kodexreform, nämlich im Jahre 1968, in einem internen Arbeitskreis 
zur Gliederung des künftigen, neuen CIC "alle darin übereinstimmten, in den 
neuen Codex keine Vorschriften aufzunehmen, die die Beziehung der Kirche 
nach außen" beträfen7• Und da dieser Hinweis in der "Praefatio", d. h. dem 
offiziellen Geleitwort des neuen Kodex nochmals erwähnt worden ist8, sei offen-
kundig, daß auch für das Verhältnis der Kirche zum Staat den Bestimmungen 
des Kodex nichts zu entnehmen sei9• Dem ist aber nicht nur entgegenzuhalten, 
daß schon das auf systematischer Grundlage erarbeitete Ergebnis, der CIC I 1983 
habe keine rechtsförmige Aussage zum Verhältnis von Kirche und Staat getroffen, 
für sich genommen bemerkenswert wäre. Vielmehr stellt auch eine vereinzelte 
Äußerung in einem recht frühen Stadium der Gesetzgebung kein sehr hoch 
einzustufendes Indiz für den späteren Gesetzesinhalt dar. Denn nur der ist für 
die juristische Arbeit entscheidend und sollte er nicht klar und eindeutig sein, 
folgt seine Auslegung methodischen Regeln (cc. 17-19 CIC I 1983), bei denen 
auf die "significatio verborum" des promulgierten Gesetzestextes abzustellen ist. 
Dabei darf eine einzelne legislatorische Äußerung auch nicht mit der in c. 17 
erwähnten "mens legislatoris" gleichgesetzt werden, die bei Auslegungszweifeln 
zur Klärung des eigentlich gemeinten Textsinnes bemüht werden soll. Denn 
darunter ist eben nicht jede Einzeläußerung der am Gesetzgebungsprozeß beteilig-

s Promulgiert, also amtlich verkündet, durch Papst Johannes Paul Il. am 25. Januar 
1983 mit der Apostolischen Konstitution "Sacrae disciplinae Ieges", AAS 75 (1983), 
Pars II (Separatfaszikel), S. VII- XIV, an die sich dann, S. 1- 317, die offizielle Textfas-
sung des CIC anschließt (Corrigenda ebda., Appendix, S. 321-324); in Kraft getreten 
laut der genannten Promulgationskonstitution am l. Advent des Jahres 1983, also am 
27. November 1983. 

6 Wie hier H. Barion (Kirche oder Partei?}, GA, S. 465 und 468. 
7 G. Dalla Torre, S. 502, Anm. 7 m. w. N. 
s In der im Auftrag der deutschsprachigen Bischofskonferenzen herausgegebenen 

lateinisch-deutschen Ausgabe "Codex des kanonischen Rechts", 3. Aufl., Kevelaer 1989, 
findet sich der Hinweis aufS. XLVIII (lateinisch) bzw. aufS. IL (deutsch). 

9 H. F. Köck (Konkordate), S. 42, Anm. 85. 
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ten Personen zu verstehen, sondern sie ist die umfassende Bezeichnung für die 
Denkart, den Leitungsstil und die tragenden Wertvorstellungen, die den Gesetzge-
ber während des gesamten Gesetzgebungsprozesses, der für den neuen CIC 
immerhin rund 15 Jahre währte, bestimmten 10• 

Die eben dargelegte Problematik der Wechselbezüglichkeit von historischer 
Erfahrung und konkreter Rechtsetzung bestimmt auch den Gang der Untersu-
chung. Die Arbeit befaßt sich in ihrem Ersten Kapitel mit der historischen 
Dimension des Themas, um die diesbezüglich bedeutsamen ,,kulturellen und 
ekklesiologischen Voraussetzungen" (E. Corecco) der beiden Kirchenrechtskodi-
fikationen der Jahre 1917 und 1983 herauszuarbeiten. Einsetzend mit der histori-
schen Zäsur der Reformation wird in Abschnitt I. die Reaktion der Kanonistik 
auf die im Gefolge der Glaubensspaltung neu definierten rechtlichen Determinan-
ten des Verhältnisses Kirche-Staat referiert. Diese Reaktion wird üblicherweise 
als kirchenrechtliche Epoche des "lus Publicum Ecclesiasticum" bezeichnet. Sein 
Entstehen und sein Einfluß werden bis hin zur Kodifikation des Jahres 1917 
nachgezeichnet. Im Abschnitt II. wird die auch für unser Thema aufschlußreiche 
Kontroverse um die "Tragweite" des CIC/ 1917 für das rechtliche Verhältnis 
von katholischer Kirche und modernem Staat dargestellt. Der letzte, dritte Ab-
schnitt des historischen Kapitels hat den ekklesiologischen Aufbruch des 2. 
Vatikanischen Konzils (1962-1965) zum Gegenstand, das nach eigener Intention 
auch die Rechtsentwicklung der katholischen Kirche entscheidend beeinflussen 
wollte. Dabei wird das Augenmerk besonders auf die Entwürfe für eine "Lex 
Ecclesiae Fundamentalis", eine Art Grundordnung für die römisch-katholische 
Kirche und die mit ihr "unierten" Kirchen, zu richten sein. Denn in ihnen fanden 
sich explizite Aussagen zu Fragen des Verhältnisses von Kirche und Staat. 

Im Zweiten Kapitel soll versucht werden, in vollständiger und systematischer 
Weise jene Rechtsaussagen des neuen Kodex, die von staatskirchenrechtlicher 
Relevanz sind, zu erfassen und zu interpretieren - in ihrer jeweiligen Genese 
wie auch ihrem systematischen Zusammenhang. Insofern wird hier eine rechts-
dogmatische Arbeit geleistet. Soweit es zum besseren Verständnis oder zur Veran-
schaulichung des Gesagten nötig oder dienlich erscheint, auf bestimmte staatliche 
oder vertragsrechtliche Rechtsnormen Bezug zu nehmen, werden bevorzugt die 
staatskirchenrechtlichen Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland heran-
gezogen. Auch Bezugnahmen auf kirchliches Partikularrecht sind hauptsächlich 
dem Recht der zuständigen teilkirchlichen Autoritäten des deutschen Sprachrau-
mes entnommen. 

10 MünstKomm I Socha, Komm. zu c. 17, Anm. 12. Darüberhinaus scheint auch im 
kanonischen Recht die sog. objektive oder evolutive Auslegung, die zur Folge haben 
kann, daß das Gesetz ,,klüger" sein kann als der Gesetzgeber, nicht völlig unzulässig 
oder ausgeschlossen zu sein. Wohlwollend z. B. R. Castillo Lara (Authentische Ausle-
gung), S. 223- 226. Allg. zu den spezifischen, von profan-juristischen Mustern nicht 
unwesentlich abweichenden Auslegungsmethoden des kanonischen Rechts vgl. W. Ay-
mans I K. Mörsdorf, S. 182-185 und G. May I A. Egler, S. 205 und 208 I 209. 
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